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Geförderte Weiterbildung 

So funktioniert die Vergabe des Qualifizierungsschecks Hessen 

 

 

Wer wird gefördert? Beschäftigte mit Hauptwohnsitz in Hessen, die in Betrieben oder 

gemeinnützigen Organisationen mit höchstens 250 Mitarbeitern tätig sind. Sie können die 

Qualifizierungsschecks bekommen, wenn sie keinen anerkannten Berufsabschluss haben, 

über 45 Jahre alt sind, in Teilen bis zu 30 Wochenstunden arbeiten oder als Ausbilder 

beschäftigt sind. 

 

Was wird gefördert? Einmal im Jahr eine berufliche Fortbildung, die außerbetrieblich 

und bei zertifizierten Anbietern stattfindet. Die Hälfte der Kosten (50%), max. 500 Euro, 

sind über den Scheck gedeckt. Für Bildungsmaßnahmen, die länger als ein Jahr dauern, 

gibt es nur einmal Geld. Ausbilder erhalten die Förderung für Kurse, die direkt mit ihrer 

Arbeit zusammenhängen, zum Beispiel Konfliktbewältigung in der Ausbildungstätigkeit. 

Die Kurse sollten in der hessischen Weiterbildungsdatenbankeingetragen sein. 

 

Wie wird gefördert? Nach dem Gespräch in einer Beratungsstelle erhält der 

Antragsteller ein Protokoll. Dieses muss er an den Verein Weiterbildung Hessen schicken 

(www.wb-hessen.de). Der Verein stellt daraufhin den Qualifizierungsscheck aus. Diesen 

löst der Antragsteller bei einem auf dem Scheck genannten Anbieter ein. 

 

So buchen Sie Ihren Kurs bei uns: 

 

1. Sie suchen sich aus unserem Spektrum von derzeit rund 2.600 Veranstaltungen 

zu 560 Themen, die für Ihre Arbeitspraxis passende Veranstaltung aus. Die Haufe 

Akademie ist als Weiterbildungsanbieter bei der Weiterbildung Hessen e.V. 

eingetragen und hat die Berechtigung, die Qualifizierungsschecks anzunehmen. 

 

2. Sie reichen uns das Original des Qualifizierungsschecks zusammen mit Ihrer 

Anmeldung innerhalb der auf dem Qualifizierungsscheck eingetragenen 

Gültigkeitsdauer ein. Der Beginn der gebuchten Maßnahme muss ebenfalls 

innerhalb der Gültigkeitsdauer liegen und der Qualifizierungsscheck vollständig 

ausgefüllt sein, das heißt wenn dieser die Angaben zur Höhe der Förderung sowie 

die Unterschrift des/der Scheckinhaber/in trägt. 

 

3. In der Anmeldebestätigung wird der abzugsfähige Betrag bereits als Gutschrift 

ausgewiesen. Sie bezahlen nur die reduzierte Rechnung und die Abwicklung mit 

der Weiterbildung Hessen e.V. übernehmen wir.  

 

Noch mehr Infos über den Qualifizierungsscheck Hessen erhalten Sie hier: 

http://www.qualifizierungsschecks.de/ 

 


